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1917.

Bekanntmachung .
Nr . IV . IV . 2600/2 . 17 . K. R . A.,

betreffend Höchstpreise für Kunstwolle aller Art.
Vom 1 . April 1917.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851
»n Verbindung mit dem Gesetz vom 11 . Dezember 1915
(Reichs - Gesetzbl. S . 813) , in Bayern auf Grund der Aller¬
höchsten Verordnung vom 31 . Juli 1914, des Gesetzes,
betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 (Reichs -Ge -
fetzbl . S . 339) in der Fassung vom 17 . Dezember 1914
(Reichs -Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit den Be¬
kanntmachungen über die Änderung dieses Gesetzes vom
21 . Januar 1915 , 23 . September 1915 und 23 . März
1916 (Reichs -Gesetzbl. 1915 S . 25, 603 und 1916 S . 183)
zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
Laß Zuwiderhandlungen gemäß den in der Anmerkung*
«bgedruckten Bestimmungen bestraft werden , sofern nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ange¬
droht sind . Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverläs¬
sigen Personen vom Handel vom 23. September 1915
(Reichs -Gesetzbl. S . 603) untersagt werden .

§ 1 . Von der Beschlagnahme betroffene Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen sämt¬

liche vorhandenen, in den beigefügten Übersichtstafeln
verzeichneten Kunstwollen aller Arten, einschließlich kar¬
bonisierter, auch zusammengestellt aus gemischten und ge-
wolften wollenen und halbwollenen Kunstwollen aus Ab¬
fällen der Textilindustrie und in Mischungen mit anderen
.tierischen oder pflanzlichen Spinnstoffen aller Art , auch
aus Fäden und Abgängen gerissenen .

8 2 . Höchstpreise .
Die beim Ankauf von der Kriegswollbedars Aktien¬

gesellschaft, Berlin L^V 48, Verlängerte Hedemannstraße
1—6 , für die im 8 1 bezeichnten Gegenstände zu zahlen¬

* Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis
tzu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird
bestraft :

1 . wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
L . wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auf-

! fordert , durch den die Höchstpreise überschritten werden
oder sich zu einem solchen Vertrage erbietet ;

: 8 . wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (§ 2,
! 3 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist , bei¬

seiteschafft , beschädigt oder zerstört;
l 4 wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Ver-
l kauf von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt
! find , nicht nachkommt ;
- v . wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise fest-
s gesetzt find , den zuständigen Beamten gegenüber ver¬

heimlicht;
s 0. wer den nach 8 ö des Gesetzes, betreffend Höchstpreise ,
' erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 oder
8 ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages
zu bemessen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist
oder in den Fällen der Nummer 2 überschritten werden sollte ;
übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark, so ist auf ihn
zu erkennen. Im Falle mildernder Umstände kann die Geld¬
strafe bis auf die Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt
werden.

In den Fällen der Nummer 1 und 2 kann neben der Strafe
angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des
Schuldigen öffentlich bekanntzumachen ist ; auch kann neben
Gefängnisstrafe «ms Verlust de« bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt werden.

den Preisen dürfen die in den beifolgenden Übersichtstafeln
für - ie einzelnen Klassen Kunstwolle festgesetzten Preise
nickst übersteigen.

Anmerkung : Es ist genau zu beachten , daß die festgesetzten
Preise diejenigen Preise sind, die die Kriegswollbedars Aktien¬
gesellschaft , Berlin , höchstens für die von der Bekanntmachung
betroffenen Gegenstände erster Sorte bezahlen darf . Für
Mindere Arten wird die Kriegswollbedars Aktiengesellschaft
entsprechend niedrigere Preise bezahlen. Angebote haben auf
den von der Kriegswollbedars Aktiengesellschaft anzufordernden
Angebotsvordrucken zu erfolgen. Die unter den Klassen 19,
22, 26, 31 und 36 angebotenen Kunstwollen werden von der
ankausenden Gesellschaft je nach Qualität im Rahmen der
Preise für die betreffenden Gruppen bewertet.

Die Kriegswollbedars Aktiengesellschaft ist ermächtigt, bei
dem durch sie erfolgendem Verkauf der Kunstwollen entstehende
Unkosten den festgesetzten Höchstpreisen unter Aufsicht der
Kriegs -Nohstoff -Abteilung zuzuschlagen .

8 3 . Zahlungsbedingungen .
Die Höchstpreise schließen die Kosten der Beförderung

bis zum nächsten Güterbahnhof oder zur nächsten SchissS -
wdestelle und die Kosten der Verladung sowie der Bedek-
kung und den Umsatzstempel ein . Die Kosten für den Ge-
brauch von Decken sind nach den Preisen - es Teckentarifs
der Staatscissnbähn des Abgangsortes, auch bei der Ver-
Wendung eigener Decken des Verkäufers, von der ankau-
senden Gesellschaft zu tragen.

Für Kapzüchen sind 1 M . für 1 für sonstige Säcke
und Packhüllen 0,50 M . für 1 lc^ von der kaufenden Ge¬
sellschaft zu erstatten. Eine besondere Vergütung für die
vom Verkäufer bei Preßballenpackung zu verwendende
Draht - nn- Bandeisenverschnürung findet nicht statt.

Die Höchstpreise gelten für Nettogewubc und Barzah¬
lung innerhalb 30 Tagen nach Eingang der Rechnung;
bei Stundung dürfen 2 v . H . über Neichsbankdiskont am
Zinsen vereinbart werden .

8 4 . Ausnahmen .
Ausgenommen von den Anordnungen dieser Bekannt-

machnng sind Kunstwollen , die nach dem 1 . Mai 1916
aus dem Reichsausland (nicht Zollauslanb ) eingefllhrt

. oder aus Lumpen hergestellt sind, welche nachweisbar nachdem 1 . Mai 1916 aus dem Reichsausland (nicht Zollaus¬land) eingeführt worden sind.
Die von der deutschen Heeresmacht besetzten feindlichenGebiete gelten nicht als Reichsausland im Sinne dieser

Bestimmungen.
Anträge ans Bewilligung von weiteren Ausnahmen vonden Anordnungen dieser Bekanntmachung sind an die

Kriegs -Rohstoff -Abteilung (Sektion VV. IV .) des König-
lich Preußischen Kriegsministeriums Berlin 8VV 48 , Ver-
längerte Hcdemannstraße 10 , zu richten . Die Entscheidungüber die gestellten Anträge behält sich der Unterzeichnete
zuständige Militärbefehlshaber vor.

8 6 . Inkrafttreten .
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1 . April 1917 in

Übersichtstafel
zur Bekanntmachung VV. IV . 2500/2. 17. K. N . A.

« Bezeichnung
Mark

fttr 1 kx
beste

Sorte *)
^ » Kunstwollen aus altem Wollge -

strickten , Zephir und Trikot .
k ^ p" üwol !e aus buntem Wollgestrickten lShoddy ,in Wasser gerissen) .
L ^ " llwolle aus weißem Wollgestrickten lShoddy ,in Wasser gerissen) . 7, —
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Bezeichnung
Mark

für 1 kxbeste
Sorte *)

Kunst wollen aus altem Wollge -
strickten , Zephir und Trikot .

^
3 Kunstwolle aus buntem Zephir lShoddy, in Wasser

gerissen ) . 5.2S
4 Kunstwolle aus weißem Zephir lShoddy, in Wasser

gerissen) . 8,—5 Kunstwolle aus sonstigem wollenen Gestrickt-, Ze¬phir- und Trikollumpen .
b . Kunst wollen aus alten halb¬wollenen Stricklumpen .

6 Kunstwolle aus buntem Halbwollgestrickten , Westen ,Jacken und Sweater 1,757 Kunstwolle aus weißem Halbwollgestrickten , Westen ,Jacken und Sweater . 2,SO8 Kunstwolle aus bunten halbwollenen Zephir- und
Trikotlumpen . 2,2S9 Kunstwolle aus weißen und naturfarbigen halb¬wollenen Zephir- und Trikotlumpen einschließlichEiderdaunen und Lammselltrikotlumpen . . . 3,—10 Kunftwolle aus sonstigen alten halbwollenen Strick¬
lumpen .

^ c . Kun st wollen aus neuen wollenen
Strick - und Wirkwarenabfällen .

11 Kunstwolle aus neuen weihen Zephir- und Kamm-
garn -Wolltrikotabfüllen . 11, -

19 Kunstwolle aus neuen normalfarbigen Zephir- und
Kammgarn -Wolltrikotabfällen . 9,50

13 Kunstwolle aus neuen bunten Zephir-, Kammgarn-und Streichgarn -Wolltrikotabsällcn lauch Golfer) 8,2514 Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen Strick -und Wirkwarenabfällen .
^ . 6. Kun st wollen aus neuen halb¬wollenen Strick - u . Wirkwarenabfällen .

IS Kunstwolle aus neuen weißen halbwollenen Strick -
und Wirkwarenabfällen . 4,75

16 Kunstwolle aus neuen bunten halbwollenen Strick -
und Wirkwarenabfällen . 2,75

La . Kunstwollen aus alten wollenen
Tibetlumpen .

17 Kunstwolleaus alten bunten wollenen Tibetlumpen 3,50
18 Kunstwolle aus alten weißen wollenen Tibctlumpen 7,50
IS Kunstwolle aus sonstigen alten wollenen Tibet- und

Mnsselinlumpen .
3W Kunstwollen aus neuen wollenen

Tibetlumpen .
so Kunstwolleaus neuen Lunten wollenenTibetlumpen 3,60
Li Kunstwolleaus neuen Weißen wollenen Tibetlumpen 8 -
22 Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen Tibet- und

Mnsselinlumpen .
3 . Kunstwolien aus wollenen Flanell -,Lama - und Weichwollumpen .

L3 Kunftwolle aus bunten woijenen Flanell -, Lama-
und Weichwollumpen . . 2,50

L4 Kunstwolle ans alten weißen wollenen Flanell -,Lama - und Weichwollumpen . 5,—LS Kunstwolle aus neuen weißen wollenen Flanell -,Lama- und Weichwollumpen . 6,50
26 Kunstwolle aus sonstigen alten und neuen wollenen

Flanell-, Lama - und Weichwollumpen . . . .

27

o . Kunstwollen aus alten und neuen wol¬
lenen u- halbwollenen Decken -, Fries - und

Filzlumpen .
Kunstwolle aus alten und neuen bunten wollenen

Decken-, Fries - und Filzlumpen . . . . . . 2,-
28 Kunstwolle aus alten und neuen weißen wollenen

Decken-, Fries - und Filzlumpen . 5,- '
LS Kunstwolle aus alten u neuen bunten halbwollenenDecken-, Fries - und Filzlumpen . 1,60so Kunstwolle aus alten und neuen weißen halb¬wollenen Decken-, Fries - und Filzlumpen - . - 3,60
31 Kunstwolle aus sonstigen alten nnd neuen bunten

und weißen wollenen und halbwollenen Decken-,Fries - und Filzlumpen .
*) Geringere Sorten entsprechend billiger .

s Bezeichnung
Mark

iir 1 Ir,
d«K-

L»rt «̂

3 . Kunstwollen aus alten wollenen Tuch¬
lumpen — Tuch und Tuchcheviot — Mungo ) .

32 Kunstwolle aus bunten wollenenTuchlumpensMungw 2,10
33 Kunstwolle aus bunten alten Kammgarn- und

Kammgarncheviotlumpen . 2,40
34 Kunstwolle aus sonstigen alten wollenen Tuch -,Kammgarn- und Kammgarncheviotlumpen . .

17 Kunstwollen aus neuen Kammgarn - und
Kammgarn cheviotlumpen .

35 Kunstwolle aus neuen bunten Kammgarn - und
Kammgarncheviotlumpen . 3 .25

36 Kunstwolleaus sonstigen neuen wollenenTuchlumpen
6 - Kunstwollen aus neuen wollenen Tuch¬

lumpen (Streichgarn ).
37 Kunstwolle aus neuen bunten wollenenTuchlumpen 2,75
33 Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen Tuch¬lumpen (Streichgarn ) .

HL . Kunstwollen aus alten wollenen
Uniform - (Militär -) Tuchlumpen .

3Z Kunstwolle aus alten feldgrauen und grauen wol¬lenen Militärtuchlumpen . 2,60
40 Kunftwolle aus sonstigen alten Militärtuchlumpen

11b . Kunstwollen aus neuen wollenen
Uniform - (Militär -) Tuchlumpen .

41 Kunstwolle aus neuen feldgrauen wollenen Militär -
tuchlnmpen . 3,50

42 Kunftwolle aus neuen grauen Militärtuchlumpen 3,20
43 Kunstwolle aus sonstigen neuen wollenen Militär -

tuchlumpen .
ss -r . Kunstwollen aus alten Halbwoll -' tuchlumpen .

44 Kunstwolle aus alten halbwollenen Tuch-, Double-,Kammgarn - und Flauschlumpeu . ILO
ssk . Kunstwollen aus neuen Halbwoll¬

tuchlumpen .
45 Kunstwolle aus neuen halbwollenen Tuch-, Double-,Kammgarn - und Flauschlumpen . 1,40
46 Kunftwolle aus sonstigen neuen halbwollenenTuch -,Doub!e-,Kammgarn- ,Flausch - u Militärtuchabschnitten

IO » . Kunstwollen aus alten Damenkleider -
Halbwollumpen .

47 Kunftwolle aus alten bunten Alpaka - und Zanella -
Halbwollumven . 1 .50

48 Kunstwolle aus auen weißen Alpaka - und Zanella -
Halbwollumpen . 3,30

4S Kunstwolle aus sonstigen alten Damenkleider-Halb-
woll - , -Warp- und -Beiderwandlumpen . . . .

Ivb . Kunstwollen aus neuen Damenkleider -
Halbwollumpen .

50 Kunstwolle aus neuen bunten Alpaka - , Lüster- ,Halbwolltibet- und Halbwollzanellaabschnitten . 1,70
51 Kunstwolle aus neuen weißen Alpakaabschnitten 2,50
52 Kunstwolle aus sonstigen neuen Damenkleider-

Halbwollabschnitten .

53 GemischteundgewolfteKunstwollenaus wollenenund
halbwollenenalten und neuen Lumpen und Stoff¬
abfällen, soweitsie nicht unter L —L ausgeführt sind

54
3b .

Gemischte und gewolfte wollene und halbwollene
Kunstwollen aus Abfällen der Textilindustrie .

55
3 c.

Wollene und halbwollene Kunstwollen, zusammen¬
gestellt durch Mischen oder Wolfen der unter 3n
und 3 b aufgeführten Spinnstoffe .

»> Geringere Sorten entsprechend billiger .
Karlsruhe , den 1 . April 1917 .

Der Stellvertretende Kommandierende General :
Isbert , Generalleutnant .
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Durlach . Handelsregister . Eingetragen :
Unterberg L Helmie , Gesellschaft mit beschränkter
Haftung . Durlach . Gegenstand des Un : eniehmer .s ist
die Herstellung nnd der Vertrieb von elektromagne¬
tischen Mvtorzündern , von MunümnSzür .dern und
ähnlichen Artikeln , in! besondere der Erwerb und
Fortbetrieb der zu Durlach unter der Firma „ Un ' er -
berg L Helmle "

, offenen Handelsgesellschaft , und
unter der Firma „ Gustav Unrerberg " bestehenden
Fabrikgeschäste . Zur Erreichung dieses Zweckes ist
die Gesellschaft brfugt , gleichartige oder ähnliche
Unternehmungen zu erwerben , sich an solchen Unter¬

nehmungen zu beteiligen und deren Vertretung zu
übernehmen . Stammkapital 300000 Mark . Geschäfts¬
führer : Fabrikant Gustav Unterberg in Durlach .
GesellschaOsvertrag vom 12 . Februar 1917 . Tie
Gesellschaft wird , wenn mehrere Geschäftsführer be
stellt sind , durch mindestens 2 Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mir
einem Prokuristen vertreten . Die Liquidation er¬
folgt durch den Geschäftsführer begv , die Geschäfts¬
führer gemeinschaftlich mit einem vom Aussichtsrat
zu bestellenden weiteren Liquidator . Amtsgericht .

Bekanntmachung
Nr . V . II . 2700/2. 17. K . R . A .,

betreffend Beschlagnahme baumwollener Spinnstoffe und
Garne fSpinrr - und Webvcrbot ) .

Vom t . April l917 .
fNeufafsung der Bekanntmachung Nr . VV, II. 1700/2. 18 .

K . R . A. vom 1. April 1818.f
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen

des Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allge¬
meinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , datz, so¬
weit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt sind , jede Zuwiderhandlung gegen die
Veschlagnahmevorschriften nach 8 6* > der Bekanntma¬
chung über die Sicherstellung von .Kriegsbedarf vom 21.
Juni 1015, lNeichs -Gesetzbl . S . 367) , in Verbindung mit
den Ergänznugsbekanntmachungen vom 0 . Oktober 1916
und vom 26. November 1916 lNeichs -Gesetzbl . S . 615 und
778 ) und vom 11. September 1816 (Reichs -Gesetzbl . S .
1019) bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Han¬
delsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhal -
tuug unzuverlässiger Personen vom Handel vom 2V .
September 1915 lNeichs - Gesetzbl . S . 603) untersagt wer¬
tem -

8 1.
Inkrafttreten der Anordnungen .

Diese Bekanntmachung tritt am 1 . April 1917 in
Kraft .

Mit dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung wer¬
den ausgehoben :

1. die Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme
baumwollener Spinnstoffe und Garne (Spinn -
und Webverbot ) Nr . ^V . ll . 1700/2. 16. K . N . A . vom
1 . April 1916,-

2. Sie Nachtragsbekanntmachung Nr . IV . II . V700/4. .
16. K . R . A . vom 16. Mai 1916:

3 . die Nachtragsbekanntmachung Nr . ^V . II . 1700/9.
16. K . R . A . vom t . Oktober 1916.

8 2.
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände .

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen :

1 . Baumwolle , Linters , Baumwoll -
abgängc , Baumwollabfälle aller
Art einschließlich Webereikehricht ,
auch mit anderen Spinnstoffen

Wolle , Knnstwolle , Kunstbaumwolle usw .) ge¬
mischt , gleichviel , ob sie in der Spinnerei , Zwir¬
nerei , Weberei , Wirkerei oder Strickerei , beim
Bleichen , Veredeln oder Ausrüsten anfallen , und
ob sie verspinnbar sind oder nicht -,

Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird , sofern nicht nach all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , be¬
straft :

1 . . . . :
2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bei-

seiteschafft , beschädigt oder zerstört , verwendet , ver¬
kauft oder kauft oder ein anderes Veräußerungs¬
oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt :

3 . wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegen¬
stände zu verwahren und pfleglich zu behandeln , zu¬
widerbandelt :

4. wer den nach 8 5 erlassenen Ausführungsbestimmun -
gen zuwiderhandelt .

2. sämtliche baumwollenen und baumwollhaltige »
Garne , Zwirne , Garn - und Zwirnavfälle , Abfälk
lPutzsäöen , Neinsäden und dergleichen ) , gleich¬
viel , ob der Vaurmvollgehalt auf der Verwendung
der unter 1 genannten Baumwollspinnstosfe , aihf
dem Zusatz von Kunstbanmwolle oder baumwoll -
haltiger Kunstwolle oder auf sonstigen Ursachen
beruht .

8 3.

Beschlagnahme .

Die im 8 2 anfgeführten Baumwollspinnstosfe ,
Garne , Zwirne , Garn - und Zwirnabsälle werden hier¬
mit beschlagnahmt .

Kunstbaumwolle unterliegt der Beschlagnahme ge¬
mäß der Bekanntmachung IV . IV. 2000/2. 17. K . R . A .

Von den Anordnungen dieser Beschlagnahme sind
ausgenommen , sofern die Bestimmungen der 88 8
und 9 beobachtet werden :

1 . Auslandssyinnstosse und Ausländsgarne .
u > Unter Auslandssplnnstofsen im Sinne dieser

Bekanntmachung werden verstanden : Baum¬
wolle , Banmwollabgänge und Vaumwvlläbfälle .
die nach dem 16 . Juni 1915, sowie Linters , die
nach dem 1 . Januar 1916 aus dem Ausland
eingeführt worden sind .

l>) Unter Anslmibsgarncn im Sinne dieser Be¬
kanntmachung werden verstanden : Garne und
Zwirne , die nach dem 16 . Juni 1916 , Garn - und
Zwirnabsälle , die nach dem 1 . Januar 1916 ans
Sem Ausland eingeführt worden sind , ferner
Garne und Zwirne , die ausschließlich aus den
unter a anfgeführten Auslanösspinnstvffen oder
aus Kunstbaumwolle hergcstellt sind , die ge¬
mäß 8 6 der Bekanntmachung Vtz. iV . 2000/2 . 17.
K . R . A . von der Beschlagnahme ausgenommen
ist , endlich Garn - nnd Zwirnabfälle , die nach¬
weisbar ausschließlich von AuSIandsgarnen
herrühren .

Voraussetzung ist , daß die Einfuhr der
Spinnstofse und Garne der Kriegs -Nohstvss -
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs -
Ministeriums nachgewiescn werden kann . T :e
von der deutschen HcereSmacht besetzten Ge¬
biete gelten nicht als Ausland im Sinne dieser
Bekanntmachung .

3. Wvllgcmischie Strickgarne : für diese gilt jedoch die
Bekanntmachung , betreffend Beräußcrungs - , Bcr -
arbeitungs - und Bewegungsverbot für Web - , Tri¬
kot-, Wirk - und Strickgarne >1V . I . 761/12 . 16.
K . R . A . ) , vom 81 . Dezember 1915 nebst Nach¬
trägen .

3. Stickgarne , Nähfäden , Strick - , Stopf - und Häkel¬
garne , die bereits am 1 . April 1916 in handelsfer¬
tiger Aufmachung für den Kleinverkauf vorhan¬
den waren , dürfen im Jnlande veräußert und zu
ihrem bestimmungsgemätzen Zwecke verwendet
werden .

4. Offene Ladengeschäfte dürfen beschlagnahmte
Garne , die bereits am 1 . April 1916 bei ihnen ge¬
lagert haben , höchstens jedoch SO Kg, an Haushal¬
tungen und Hausgewerbetreibende zur beliebigen
Verarbeitung im eigenen Betriebe in Mengen
veräußern , die bei jedem Einzelverkauf 10 kg nicht
übersteigen .

Im naÄstchcndcn kurz
, Baummollsvinnstofie ^

sienannt
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8 4.
Wirkung der Beschlagnahme .

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, Satz die Vor-
nahme vvn Veränderungen an den von ihr berührten
Gegenständen verboten ist und rechtsgeschüftlichc Verfü¬
gungen über sie nichtig sind . Den rechtsgeschäftliche»
Verfügungen stehen Verfügungen gleich , die im Wegeder Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen .Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und
Verfügungen zulässig, die mit Zustimmung der Kriegs-
Nohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs¬
ministeriums erfolgen.

Verboten ist insbesondere
das Mischen, Bleichen , Färben , Einfetten und Ver¬

spinnen beschlagnahmter Baumwollspinnstoffe ,
ferner die Herstellung von Watte ,

das Weben , Wirken , Stricken , Klöppelm Flechten,Zwirnen , Veredeln (z . B . Bleichen , Färben usw .f ,Spulen , Zetteln, Schlichten, Kleben und Reißen
beschlagnahmter Garne , Zwirne und Garn - und
Zwirnabfälle.

8 S.
Aufträge von Heeres- und Marinebehördc«.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung , Lie¬
ferung und Verarbeitung der beschlagnahmten Gegen¬
stände gestattet zwecks Erfüllung von Aufträgen von Hee¬res - oder Marinebehörden gegen amtlichen Belegschein 3,sofern die Anordnungen in 88 8 und 9 dieser Bekannt¬
machung beobachtet werden . Für Las Verfahren bei der
Ausfertigung des Belegscheines sind die jeweiligen, vom
Königlichen Kriegsnnnisterium veröffentlichten „Erläute¬
rungen zum Belegfchein 8" maßgebend . Bevor nicht der
Belegschein, ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrie?Len und von der Krtegs-Nohstoff-Abteilnng des König¬
lich Preußischen Kricgsministeriums genehmigt , dem
Lieferer vorltegt, darf dieser mit der Verarbeitung be¬
schlagnahmter Baumwollspinnstoffe, Garne oder Zwirnenicht beginnen .

Beschlagnahmte Linters dürfen ohne Belegschein, je¬
doch nur auf Bestellung der Kriegschemikalien Aktienge¬
sellschaft , Berlin kV , Köthener Str . 1—4 , zu Nitrierbaum¬wolle verarbeitet werden.

8 6.

Vcräutzernngscrlaubnis .

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung der im
Z 2 bezcichneten Gegenstände , außer gemäß 8 5 zur Er¬
füllung von Aufträgen der Heeres- und Marinebehörden,« och in folgenden Fällen erlaubt, sofern die Anordnun¬
gen im 8 8 dieser Bekanntmachung beobachtet werden :

1 . Auf Grund einer von der Kriegs-Rohstoff-Abtei -
lung des Königlich Preußischen Kriegsmini¬
steriums erteilten Ausnahmebewilligung, die durch
einen amtlichen Freigabeschein nachgcwiesen wird.

2. Garn - und Zwirnabfälle (8 2 Nr . 2) sowie We-
Lereikehrtcht sind der Kriegs-Hadern-Altiengesell -
schaft, Berlin kV. , Leipziger Str . 75/76 anzubteten,widrigenfalls ihre Enteignung zu gewärtigen ist.

8 ?.

Vsrarbeitungserlaubnis .

Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung der im
8 2 bezeichneten Gegenstände (außer gemäß 8 6 zur Er¬
füllung von Aufträgen der Heeres- und Marinebehör-
Len ) noch in folgenden Fällen erlaubt, sofern die An¬
ordnungen im 8 9 dieser Bekanntmachung beobachtetwerden: .

1 . Diese Gegenstände dürfen auf Grund einer vonder Kriegs-Nohstoff-Abtcilung erteilten Aus¬
nahmebewilligung, die durch einen amtlichen
Freigabeschein nachgewiesen wird, verarbettcc
werden .

2. Ketten aus Baumwollgarn oder baumwollhalti-
gem Garn dürfen nur verarbeitet werden , soweitdarüber ein Bclegschcln 3 oder ein nach dem l .Juli l0l6 ausgestellter Freigabescheinvorlicgt.

Falls bis zum Inkrafttreten dieser Bekanntmachungdie Verarbeitung von baumwollenen Ketten in weiter¬
gehendem Matze gestattet war , darf das im Webprozeßbefindliche Stück Webware bis zum Ablauf des 5. April1917 fertiggestellt werden.

Beschlagnahmte Ketten und die zum Abweben etwa
erforderlichen beschlagnahmten Schußgarne können aufAntrag durch die Krtegs-Nohstoff-Abteilung des König¬
lich Preußischen Kricgsministeriums sreigegeben werden,wenn daraus Gegenstände für die Heeresverwaltung her¬gestellt werden . Antragsvvrdrucke sind unter Angabeder Vordruck-Nr . Lst . 1273 b mit Postkarte (nicht mitBrief) bei der Vordruckverwaltung der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Krtegsministcriums,Berlin 8>XV. 48, Verlängerte Hedemannstr . 10. anzufor-bern.

8 8.
Höchstpreise.

Die Veräußerung oder Lieferung der im 8 2 be¬
zeichneten Gegenstände nach 88 3, 5 und 6 dieser Bekannt¬
machung wird nur unter der Bedingung gestattet, daßkeine höheren Preise als die in der Bekanntmachung Nr.XV. II . 1800/2. 10 .

'K. R . A . und deren Nachträgen festge¬
setzten Höchstpreise für Baumwollspinnstoffe , Baumwoll-
gespinste und deren Abfälle gefordert oder bezahlt wer¬den.

Diese Bestimmung gilt auch für den Fall, daß vordem 1 . April 1916 höhere Preise als die Höchstpreise ver¬einbart sein sollten. Jedoch dürfen Garnlieferungsver¬träge, die vor dem 1 . April 1916 zu höheren Preisen ab¬
geschlossen morden sind , zu diesen Preisen insoweit er¬füllt werden , als dies erforderlich ist zur Erfüllung vonHeeresaufträgcn gegen Belegschein 3, über welche die
auftraggebcnde Heeres- oder Marinebehörde dem Garn¬
verbraucher bereits vor dem 1 . April 1916 den Zuschlagerteilt hat. In gleicher Weise dürfen Garnlieferungs -
vertrüge, die vor dem 1 . April 1916 gegen Freigabescheinfür Nähfäden zu höheren Preisen abgeschlossen wordenfind, zu diesen Preisen erfüllt werden , falls der Fret-gabeschein vor dem 1 . April 1916 ausgefertigt worden ist.

Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 finden keineAnwendung auf Auslandsspinnstofse und Auslands¬garne (8 3 Ziffer 1) .

8 9.
Anshaug der Bekanntmachung.

Die in dieser Bekanntmachung gestattete Verarbei¬tung der im 8 2 bezeichneten Gegenstände ist nur zulässig,wenn die Bekanntmachung an einer sichtbaren Stelle desBetriebes ansgehängt wird. Abdrucke der Bekannt¬
machung sind bet der Bordruckverwaltung der Kriegs-Rohstosf-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs¬ministeriums, Berlin 8XV . 48, Verlängerte Hcdemann -
stratze 10, erhältlich .

8 10.
Anfragen um- Anträge.

Anfragen und Anträge, die die Meldepflicht und Mel¬
dungen über die im 8 2 bezeichneten Gegenstände betref¬fen , sind an das Webstosf-Meldeamt der Krtegs-Rohstoff-Äbteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums,Berlin 8XV . 48, Verlängerte Hedemannstr . 10, alle übri¬
gen Anfragen und Anträge, die diese Bekanntmachung
betreffen , sind an die Krtcgs-Rohstoff-Abteilung, Sektion
XV . II , des Königlich Preußischen Kriegsministeriums,Berlin 8XV . 48, Verlängerte Hedemannstr . 10, zu richtenund am Kopfe deS Schreibens mit der Aufschrift : „Be¬
trifft Baumwollbeschlagnahme " zu versehen .

Karlsruhe , den 1 . April 1917.
Der Stellvertretende Kommandierende General :

Jsbert , Generalleutnant .

Durlach Handelsregister . Eingetragen :
Firma Gustav Blum Weingarten. Inhaber isrKaufmann Gustav Blum in Weingarten. Als Ge¬
schäftszweig angegeben : Fouragelieftrung. Amts--
gericht.

Druck und Berlag von Adolf Dup » in Dnrlacki.
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